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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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B Verordnungen, 
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung
280.    Genehmigung und Bekanntmachung der    

  4. Änderung der Zweckverbandssatzung  
  „Rheinische Entsorgungs-Kooperation“ – REK –

 Satzung 
 Zweckverband 
„Rheinische Entsorgungs-Kooperation“ 
 – REK –

Gemäß der §§ 5 Abs. 7, 6 des Abfallgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz – LAbfG -) 
vom 21. Juni 1988 (GV NRW S. 250/SGV NRW 74), der 
§§ 4, 7 und 9 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG NRW) Nordrhein-Westfalen vom  
1. Oktober 1979 (GV NRW S. 621/SGV NRW 202),  
jeweils in der jeweils gültigen Fassung, haben die Bun-
desstadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis zur Bildung 
eines Zweckverbandes zur langfristigen Wahrnehmung 
von Aufgaben der öffentlichen Abfallwirtschaft und der 
Entsorgung überlassungspflichtiger Abfälle im Gebiet der  
beteiligten Stadt und des Kreises folgende Zweckver-
bandssatzung vereinbart. Diese Satzung wurde zwischen-
zeitlich durch Änderungssatzungen vom 19. Dezember 
2008, 25. Februar 2010, 10. Mai 2010 geändert. 

Nach den Regelungen des Staatsvertrages zwischen 
dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Land Rhein-
land-Pfalz über Zweckverbände, öffentlich-rechtliche 
Vereinbarungen, kommunale Arbeitsgemeinschaften 
sowie Wasser- und Bodenverbände vom 19. Juni 1972 
(GV NRW. 1972 S. 182), der §§ 2 Abs. 4 Nr. 2, 5 Abs. 
5 des Landesgesetz über die kommunale Zusammenar-
beit (KomZG) Rheinland-Pfalz vom 22. Dezember 1982 
(GVBl. 1982, 476), in der jeweils gültigen Fassung treten 
der Landkreis Neuwied und der Rhein-Lahn-Kreis die-
sem Zweckverband gemäß § 20 Abs. 1 GkG NRW bei. 

Damit erhält die Zweckverbandssatzung in der 4. Än-
derungsfassung vom 27. März 2015 folgenden Wortlaut.
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Präambel

(1) Die Bundesstadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis, 
sind als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger ge-
mäß §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 des Gesetzes zur För-
derung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 
(Kreislaufwirtschafts-gesetz - KrWG) vom 24. Feb-
ruar 2012 (BGBl. I S. 212), i. V. m. § 5 LAbfG NRW, 
in der jeweils gültigen Fassung, zur Entsorgung von 
Abfällen aus privaten Haushalten sowie von Abfällen 
zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen ge-
setzlich verpflichtet. Der Rhein-Sieg-Kreis ist zudem 
aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit 
den kreisangehörigen Kommunen des Rhein-Sieg-
Kreises auch für die Einsammlung und die Beförde-
rung der im Kreisgebiet angefallenen und überlasse-
nen Abfälle zuständig.

(2) Der Landkreis Neuwied und der Rhein-Lahn-Kreis 
sind als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger ge-
mäß §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 KrWG i. V. m. den §§ 3, 
4 des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes (LKrWG) 
Rheinland-Pfalz vom 22. November 2013 (GVBl. 
2013, 459), jeweils in der jeweils gültigen Fassung, 
zur Entsorgung der in ihrem Gebiet angefallenen und 
überlassenen Abfälle aus privaten Haushalten sowie 
von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunfts-
bereichen gesetzlich verpflichtet. 

(3) Zur Stärkung der interkommunalen Zusammenar-
beit und zur langfristigen Gewährleistung der Ent-
sorgungssicherheit in den Gebieten der beteiligten 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger soll ein 
kommunaler Anlagen- und Entsorgungsverbund ge-
schaffen werden. Langfristig wird eine umfassende 
interkommunale Kooperation auf dem Gebiet der 
kommunalen Abfallwirtschaft, die sich auf die ge-
samte Region erstreckt, angestrebt. Es handelt sich 
somit um eine stufenweise Rückführung der Erfül-
lung hoheitlicher Entsorgungsaufgaben in den kom-
munalen Bereich im Wege der Eigenwahrnehmung.
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(4) Zu diesem Zweck wird der Zweckverband „Rheini-
sche Entsorgungs-Kooperation“ – REK – auf Grund-
lage des Staatsvertrages zwischen dem Land Nord-
rhein-Westfalen und dem Land Rheinland-Pfalz über 
Zweckverbände, öffentlich-rechtliche Vereinbarun-
gen, kommunale Arbeitsgemeinschaften sowie Was-
ser- und Bodenverbände (Staatsvertrag) vom 19. Juni 
1972 (GV NRW. 1972 S. 182)um den Landkreis Neu-
wied und den Rhein-Lahn-Kreis durch deren Beitritt 
erweitert. 

Für den länderübergreifenden Zweckverband gilt 
nach Art. 2 Abs. 1 des Staatsvertrages das Recht des 
Bundeslandes, in dem der Zweckverband seinen Sitz 
hat. 

(5) Ziel der kommunalen Kooperation ist neben der Ge-
währleistung der Entsorgungssicherheit die Siche-
rung der gegenseitigen Auslastung der vorhandenen 
und geplanten Abfallverwertungs- und -beseitigungs-
anlagen durch Abfälle aus dem Kooperationsgebiet. 
Dabei sollen auf lokale Bedürfnisse Rücksicht ge-
nommen werden können.

Gleichzeitig sollen durch die kommunale Koopera-
tion an Gemeinwohlbelangen orientierte Entgelte 
erreicht werden. Der Verband ist nicht auf die Erzie-
lung von Gewinnen ausgerichtet. Seine Entgeltkalku-
lation soll einheitlich, nachvollziehbar und transpa-
rent erfolgen. 

Damit erfolgt eine gemeinsame Aufgabenwahrneh-
mung der beteiligten öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger auf dem Gebiet der kommunalen Ab-
fallwirtschaft als Dienstleistung von wirtschaftlichem 
Interesse auf der Grundlage eines kooperativen Kon-
zeptes durch einen Zweckverband nach den landes-
rechtlichen Bestimmungen über die kommunale Zu-
sammenarbeit. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Beteiligten  
Folgendes:

§ 1 - Verbandsmitglieder

Die Bundesstadt Bonn, der Rhein-Sieg-Kreis, der 
Landkreis Neuwied sowie der Rhein-Lahn-Kreis bilden 
einen Zweckverband im Sinne des GkG NRW. 

§ 2 - Name und Sitz des Zweckverbandes

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Rheinische 
Entsorgungskooperation“ – REK –.

(2) Sitz des Zweckverbandes ist Bonn.

(3) Gemäß Art. 2 Abs. 1 des Staatsvertrages zwischen 
dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Land 
Rheinland-Pfalz vom 19. Juni 1972 gilt für den 
Zweckverband das GkG NRW, soweit der Staatsver-
trag keine abweichenden Bestimmungen enthält.

(4) „REK“ ist ein Abfallentsorgungsverband im Sinne 
des § 6 Abs. 1 LAbfG NRW und ein Zweckverband 
nach dem GkG. Er ist eine Körperschaft des öffentli-
chen Rechts gemäß § 5 Abs. 1 GkG NRW. 

§ 3 - Zweckverbandsgebiet

Das Zweckverbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem 
Zweckverband angehörigen Gebietskörperschaften. 

§ 4 - Stellung und Aufgaben des Zweckverbandes

(1) Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die den Ver-
bandsmitgliedern als öffentlich-rechtliche Entsor-
gungsträger nach den Vorgaben des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes und der landesabfallrechtlichen 
Regelungen in NRW und RLP zugewiesenen Aufga-
ben, die im Einzelnen in Abs. 2 aufgeführt werden, in 
eigener Zuständigkeit wahrzunehmen. 

(2) Der Zweckverband übernimmt daher von den 
Zweckverbandsmitgliedern folgende Aufgaben: 

a) Bundesstadt Bonn: 

aa) die Entsorgung von Sperrmüllabfällen aus pri-
vaten Haushalten gemäß §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 
KrWG i. V. m. § 5 LAbfG NRW. Dazu gehören 
alle Dienstleistungen, die für eine Entsorgung 
von Sperrmüll einschließlich des Transportes von 
den Müllumladestationen zu Entsorgungsanla-
gen erforderlich sind. Die Einsammlung und die 
Beförderung der im Stadtgebiet angefallenen und 
überlassenen Sperrmüllabfälle gemäß § 5 Abs. 6 
LAbfG NRW obliegen weiterhin der Bundes-
stadt Bonn.

bb) die Aufgabe der Sickerwasserreinigung, die der 
Bundesstadt Bonn als Deponiebetreiberin im 
Rahmen ihrer Pflichten als öffentlich-rechtlicher 
Entsorgungsträger nach den Regelungen des 
KrWG sowie der Verordnung zur Vereinfachung 
des Deponierechts vom 27. April 2009 (BGBl I 
S. 900), jeweils in der jeweils gültigen Fassung, 
obliegt. Etwaig bestehende Pflichten zur Ab-
wasserbeseitigung gemäß § 56 des Gesetzes zur 
Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaus-
haltsgesetz – WHG) vom 31. Juli 2009, BGBl I  
S. 2585), i. V. m. § 53 des Wassergesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – 
LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. Juni 1995, GV NRW S. 926/SGV NRW 77), 
jeweils in der jeweils gültigen Fassung, bleiben 
unberührt. 

cc) die Entsorgung der sonstigen im Gebiet der Stadt 
Bonn angefallenen und überlassenen Abfälle aus 
privaten Haushalten sowie Abfällen zur Beseiti-
gung aus anderen Herkunftsbereichen gemäß §§ 
17 Abs. 1, 20 Abs. 1 KrWG i. V. m. § 5 LAbfG 
NRW, jeweils in der jeweils gültigen Fassung. 
Nicht von der Übertragung umfasst ist die Ein-
sammlung und Beförderung der im Stadtgebiet 
angefallenen und überlassenen sonstigen Abfälle.

Der Aufgabenübergang nach S. 1 tritt zum 1. Ja-
nuar 2016 um 0.00 Uhr mit Ablauf des Vertrages 
vom 26. März 1997 ein. Wird dieser Vertrag vor 
diesem vertraglich festgelegten Ablauf beendet, 
findet der Aufgabenübergang zum Zeitpunkt der 
tatsächlichen Beendigung des Vertrages entspre-
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chend früher statt. Der Zeitpunkt gemäß Satz 2 
wird von der Bezirksregierung Köln im Amts-
blatt bekannt gemacht. 

dd) die Entsorgung der im Gebiet der Stadt Bonn an-
gefallenen und überlassenen Abfälle aus Papier, 
Pappe und Karton (PPK) aus privaten Haushal-
ten gemäß §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 KrWG i. V. m. 
§ 5 LAbfG NRW, jeweils in der jeweils gültigen 
Fassung. Die Einsammlung und die Beförderung 
der im Stadtgebiet angefallenen und überlassenen 
PPK-Abfälle gemäß § 5 Abs. 6 LAbfG NRW ob-
liegen weiterhin der Bundesstadt Bonn.

ee) Die jeweiligen Abfallfraktionen, die im Einzel-
nen gemäß aa) - dd) übertragen werden, ergeben 
sich aus Anlage 1. Die Anlage ist Bestandteil der 
Satzung. 

b) Rhein-Sieg-Kreis:

aa) die Entsorgung von Sperrmüllabfällen aus pri-
vaten Haushalten gemäß §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 
1 KrWG i. V. m. § 5 LAbfG NRW, jeweils in 
der jeweils gültigen Fassung. Dazu gehören alle 
Dienstleistungen, die für eine Entsorgung von 
Sperrmüll einschließlich des Transportes von 
den Müllumladestationen zu Entsorgungsanla-
gen erforderlich sind. Die Einsammlung und die 
Beförderung der im Kreisgebiet angefallenen und 
überlassenen Sperrmüllabfälle gemäß § 5 Abs. 6 
LAbfG NRW obliegt weiterhin dem Rhein-Sieg-
Kreis. 

bb) die Entsorgung der sonstigen im Gebiet des 
Rhein-Sieg-Kreises angefallenen und überlasse-
nen Abfälle aus privaten Haushalten sowie Ab-
fällen zur Beseitigung aus anderen Herkunfts-
bereichen gemäß §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 KrWG 
i. V. m. § 5 LAbfG NRW, jeweils in der jeweils 
gültigen Fassung, soweit sie von der kommu-
nalen Einsammlung erfasst sind. Nicht von der 
Übertragung umfasst ist die Einsammlung und 
Beförderung der im Kreisgebiet angefallenen und 
überlassenen sonstigen Abfälle sowie die Entsor-
gung der im Kreisgebiet angefallenen und außer-
halb der kommunalen Sammlung überlassenen 
Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen zur Be-
seitigung. 

Der Aufgabenübergang tritt zum 1. Januar 2016 
um 0.00 Uhr mit Ablauf des Restmüllentsor-
gungsvertrages vom 26. Januar 1998 ein. Wird 
dieser Vertrag vor dem vertraglich festgelegten 
Ablaufdatum beendet, findet der Aufgabenüber-
gang zum Zeitpunkt der tatsächlichen Beendi-
gung des Vertrages entsprechend früher statt. Der 
Zeitpunkt gemäß Satz 4 wird von der Bezirksre-
gierung Köln im Amtsblatt bekannt gemacht. 

cc) Die Entsorgung der im Gebiet des Rhein-Sieg-
Kreises angefallenen und überlassenen Abfälle 
aus Papier, Pappe und Karton (PPK) aus priva-
ten Haushalten gemäß §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 
KrWG i. V. m. § 5 LAbfG NRW, jeweils in der 

jeweils gültigen Fassung. Die Einsammlung und 
die Beförderung der im Kreisgebiet angefallenen 
und überlassenen PPK-Abfälle gemäß § 5 Abs. 
6 LAbfG NRW obliegen weiterhin dem Rhein-
Sieg-Kreis.

dd) die Entsorgung der im Gebiet des Rhein-Sieg-
Kreises angefallenen und überlassenen Bioabfälle 
i. S. d. § 3 Abs. 7 KrWG mit Ausnahme der Gar-
ten- und Parkabfälle sowie der Landschaftspfle-
geabfälle (§ 3 Abs. 7 Nr. 1, 2 KrWG) aus privaten 
Haushalten gemäß §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 KrWG 
i. V. m. § 5 LAbfG NRW, jeweils in der jeweils 
gültigen Fassung.

ee) Die jeweiligen Abfallfraktionen, die im Einzel-
nen gemäß aa) - dd) übertragen werden, ergeben 
sich aus Anlage 1. Die Anlage ist Bestandteil der 
Satzung. 

c) Landkreis Neuwied:

aa) die Entsorgung der im Gebiet des Landkreises 
Neuwied angefallenen und überlassenen Bio-
abfälle i. S. d. § 3 Abs. 7 KrWG aus privaten 
Haushalten und anderen Herkunftsbereichen 
zur Beseitigung gemäß §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 
KrWG i. V. m. §§ 3, 4 LKrWG, jeweils in der 
jeweils gültigen Fassung, soweit diese nach § 9 
der Abfallsatzung des Landkreises Neuwied in 
der derzeit gültigen Fassung über die zur Verfü-
gung gestellten Bioabfallbehälter (braune Tonne) 
bereitzustellen sind. Der Aufgabenübergang tritt 
zum 1. Januar 2016 um 0.00 Uhr ein.

bb) die Einsammlung und Beförderung der im Ge-
biet des Landkreises Neuwied an-gefallenen und 
überlassenen Abfälle aus privaten Haushalten 
und Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen zur 
Beseitigung einschließlich der Bioabfälle i. S. d. 
§ 3 Abs. 7 aus privaten Haushalten und anderen 
Herkunftsbereichen zur Beseitigung gemäß §§ 17 
Abs. 1, 20 Abs. 1 KrWG i. V. m. §§ 3, 4 LKrWG, 
in der jeweils gültigen Fassung soweit diese nach 
§ 9 der Abfallsatzung des Landkreises Neuwied 
in der derzeit gültigen Fassung über die zur 
Verfügung gestellten Bioabfallbehälter (braune 
Tonne) bereitzustellen sind. Der Aufgabenüber-
gang tritt zum 1. Januar 2016 um 0.00 Uhr ein.

cc) Die jeweiligen Abfallfraktionen, die im Einzel-
nen gemäß aa) - bb) übertragen werden, ergeben 
sich aus Anlage 1. Die Anlage ist Bestandteil der 
Satzung. Das Recht, für die vom Landkreis Neu-
wied übertragenen Aufgaben Satzungen zu erlas-
sen, verbleibt beim Landkreis Neuwied. Absatz 3 
bleibt unberührt. 

d) Rhein-Lahn-Kreis:

aa) die Entsorgung der im Gebiet des Rhein-Lahn-
Kreises angefallenen und überlassenen Abfälle 
aus Papier, Pappe und Karton (PPK) aus privaten 
Haushalten gemäß §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 KrWG
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 i. V. m. §§ 3, 4 LKrWG, jeweils in der jeweils gül-
tigen Fassung. Der Aufgabenübergang tritt zum 
1. Januar 2016 um 0.00 Uhr ein.

bb) Die Einsammlung und die Beförderung der im 
Gebiet des Rhein-Lahn-Kreises angefallenen und 
überlassenen PPK-Abfälle obliegen weiterhin 
dem Rhein-Lahn-Kreis.

(3) Die Gebührenerhebung nach den Vorschriften des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW 
S. 712/SGV NRW 610) sowie des Kommunalabga-
bengesetzes für Rheinland-Pfalz (KAG) vom 20. Juni 
1995 (GVBl 1995, S. 175), jeweils in der jeweils gül-
tigen Fassung, erfolgt weiterhin durch die Verbands-
mitglieder. 

(4) Der Zweckverband ist öffentlich-rechtlicher Entsor-
gungsträger, soweit ihm die Aufgaben von den Ver-
bandsmitgliedern übertragen wurden. Der Zweckver-
band nimmt im Entsorgungsgebiet die Aufgaben eines 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers gemäß §§ 
17 Abs. 1, 20 Abs. 1 KrWG, §§ 5, 6 LAbfG NRW, §§ 
3, 4 LKrWG RLP im übertragenen Aufgabenbereich 
wahr. Soweit die Aufgaben von den Verbandsmitglie-
dern auf den Zweckverband übertragen werden, geht 
die Abfallentsorgung in dem in Abs. 2 genannten Um-
fang mit befreiender Wirkung gemäß § 6 Abs. 1 GkG 
auf den Zweckverband über. Der Zweckverband ist 
hinsichtlich dieser übertragenen Aufgaben gemäß § 5 
Abs. 1 Satz 2 GkG NRW allein verantwortlich. 

(5) Um die Entsorgungssicherheit entsprechend der nach 
Abs. 1 und 2 übernommenen Aufgaben als öffentlich-
rechtlicher Entsorgungsträger sicherzustellen, hat der 
Zweckverband von den Verbandsmitgliedern Beteili-
gungen an deren Unternehmen, die den gleichen Auf-
gaben dienen wie der Zweckverband, zu übernehmen. 
Die Mitglieder des Zweckverbandes sind verpflichtet, 
dem Zweckverband eine gesellschaftsrechtliche Betei-
ligung einzuräumen. 

(6) Die Übernahme der Beteiligungen an den Unterneh-
men der Verbandsmitglieder durch den Zweckver-
band wird gesondert geregelt. Als Ausgleich für die 
Übernahme ist zwischen dem Zweckverband und 
dem jeweiligen Verbandsmitglied eine gesonderte Re-
gelung gemäß § 12 GkG NRW abzuschließen.

(7) Der Zweckverband nutzt zur Erfüllung der ihm nach 
dieser Satzung übertragenen Aufgaben die Anlagen 
und öffentlichen Einrichtungen seiner Mitglieder 
gegen Kostenerstattung, die nach kommunalabga-
benrechtlichen Grundsätzen zur ermitteln ist. Die 
Mitglieder sind verpflichtet, dem Zweckverband nach 
Maßgabe gesonderter Vereinbarungen ein Nutzungs-
recht einzuräumen. Die Anlagen und Einrichtungen, 
die der Zweckverband zur Aufgabenerfüllung zu nut-
zen hat, ergeben sich aus Anlage 2. Die Anlage ist Be-
standteil der Satzung.

(8) Der Zweckverband kann zur Durchführung seiner  
Aufgaben die erforderlichen Satzungen gemäß  
§ 8 Abs. 4 GkG NRW erlassen. Absatz 3 bleibt  
unberührt.

§ 5 - Durchführung der Aufgaben, interkommunale 
Zusammenarbeit

(1) Vorrangig nutzt der Zweckverband zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben die Anlagen und Einrichtungen seiner 
Mitglieder zur langfristigen Gewährleistung der Ent-
sorgungssicherheit.

(2) Der Zweckverband ist nach wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zu führen; er erstrebt keinen Gewinn. 
Der Verband wird nur im Interesse der Verbandsmit-
glieder tätig. Er kann sich der Formen der interkom-
munalen Zusammenarbeit im Sinne des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW bedienen. 
Die Vorschriften des 11. Teils der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 
14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW Nr. 2023), 
in der jeweils gültigen Fassung (wirtschaftliche und 
nichtwirtschaftliche Betätigung), bleiben unberührt.

§ 6 - Organe des Zweckverbandes

(1) Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsver-
sammlung und der Verbandsvorsteher.

(2) Die Verbandsversammlung kann Beiräte nach Maß-
gabe des § 11 dieser Satzung bilden.

§ 7 - Zusammensetzung und Zuständigkeit der  
Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus vier stimm-
berechtigten Vertretern je Zweckverbandsmitglied. 
Jedes Mitglied eines Zweckverbandes hat insgesamt 
eine Stimme. Jeder Vertreter eines Zweckverbands-
mitglieds ist berechtigt zur Stimmabgabe gemäß 
§ 8 Abs. 5 S. 2. Durch diese Stimmabgabe wird die 
Stimme des Zweckverbandsmitglieds nach S. 2 gebil-
det, die maßgebend für die Beschlussfassung nach § 8 
Abs. 5 bis 7 ist.

Jeweils drei Vertreter werden von der Vertretungs-
körperschaft des jeweiligen Zweckverbandsmitglie-
des für deren Wahlzeit aus ihrer Mitte oder aus den 
Dienstkräften des Verbandsmitgliedes in die Ver-
bandsversammlung entsandt. Für jeden Vertreter 
wird für den Fall seiner Verhinderung jeweils ein 
Stellvertreter bestellt.

Weiterer Vertreter ist jeweils der gesetzliche Vertre-
ter des Zweckverbandsmitgliedes oder ein von die-
sem vorgeschlagener Beamter oder Beschäftigter des 
Zweckverbandmitgliedes. Für diese Vertreter werden 
für den Fall ihrer Verhinderung jeweils zwei Stellver-
treter bestellt.

Soweit das Stimmrecht des gesetzlichen Vertreters in 
entsprechender Anwendung des § 40 Abs. 2 S. 6 GO 
NRW ausgeschlossen ist, wird das Stimmrecht von 
seinem nächst folgenden Stellvertreter ausgeübt.

(2) Die Vertreter üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für 
die sie bestellt wurden, bis zum Amtsantritt der neu 
bestellten Vertreter weiter aus. Die Mitgliedschaft ei-
nes Vertreters in der Verbandsversammlung erlischt, 
wenn die Voraussetzungen seiner Wahl oder Entsen-
dung wegfallen.
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(3) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte den 
Vertreter einer Gemeinde oder eines Gemeindever-
bandes zum Vorsitzenden. In gleicher Weise wählt sie 
einen Stellvertreter des Vorsitzenden. Die Wahlzeit 
beträgt jeweils 2 Jahre.

(4) Die Verbandsversammlung beschließt über alle An-
gelegenheiten des Zweckverbandes, soweit nicht auf-
grund gesetzlicher Bestimmungen oder aufgrund die-
ser Satzung die Zuständigkeit des Verbandsvorstehers 
begründet ist. Die Verbandsversammlung beschließt 
insbesondere über:

a) die Satzungen des Zweckverbandes sowie deren 
Änderung oder Aufhebung und über die Ände-
rung der Aufgaben des Zweckverbandes,

b) den Beitritt und das Ausscheiden von Verbands-
mitgliedern,

c) die Wahl und Abberufung des Verbandsvorste-
hers bzw. seines Stellvertreters,

d) die Bildung und Zusammensetzung von Beiräten,

e) die Aufnahme einer Betätigung entsprechend 
dem 11. Teil der GO NRW (wirtschaftliche und 
nichtwirtschaftliche Betätigung), 

f) den Abschluss öffentlich-rechtlicher Vereinba-
rungen (§ 1 Abs. 2 GkG NRW),

g) den Erwerb, Übertragung und Veräußerung von 
Anteilen an einer juristischen Person oder Perso-
nengesellschaft; entsprechendes gilt für Mitglied-
schaften in Zweckverbänden oder anderen juris-
tischen Personen öffentlichen Rechts,

h) den Abschluss von Pacht-, Leasing- und Miet-
verträgen, sofern ihre Laufzeit fünf Jahre über-
steigt,

i) die Aufnahme von Krediten sowie die Bestellung 
von Sicherheiten, 

j) die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss 
von Gewährsverträgen und die Bestellung ande-
rer Sicherheiten für Dritte sowie den Abschluss 
von Rechtsgeschäften, die dem wirtschaftlich 
gleichkommen,

k) die Vornahme von notariell beurkundungsbe-
dürftigen Grundstücksgeschäften, 

l) die Einleitung und Beendigung von Rechtsstrei-
tigkeiten, 

m) den Abschluss von Vergleichen und den Erlass 
von Forderungen, 

n) die Auftragsvergabe bei Bau- und Lieferaufträ-
gen sowie Dienstleistungsverträgen,

o) den Abschluss von Dienst- bzw. Arbeitsverträ-
gen,

p) den Erlass der Haushaltssatzung – einschließlich 
eventueller Nachtragssatzungen – und des Stel-
lenplans, 

q) die Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwen-
dungen und Auszahlungen sowie zu überplan-
mäßigen Verpflichtungsermächtigungen, soweit 
der in der Haushaltssatzung vorgesehene Ansatz 
um 10 % oder mehr überschritten wird. 

r) die Zustimmung zu außerplanmäßigen Aufwen-
dungen und Auszahlungen sowie zu außerplan-
mäßigen Verpflichtungsermächtigungen, soweit 
ein Betrag von 10000,- E überschritten wird,

s) die Feststellung des Jahresabschlusses und die 
Entlastung des Verbandsvorstehers,

t) die Auflösung des Zweckverbandes sowie die 
Übernahme des Personals gemäß § 12 Abs. 2 der 
Satzung,

u) die Ernennung und Abberufung der Geschäfts-
führung gemäß § 10 Abs. 4,

v) die Verabschiedung einer Vergabeordnung ge-
mäß § 17,

w) die Benennung des Wirtschaftsprüfers, dem auch 
die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzege-
setz (HGrG) obliegt. 

Die Zuständigkeit der Verbandsversammlung für 
die unter h), i), j), k), l), m) n) genannten Rechtsge-
schäfte ist nur bei Überschreitung einer Wertgrenze 
von 50000,– E gegeben, soweit diese Rechtsgeschäfte 
nicht bereits in der Haushaltssatzung enthalten sind. 

(5) Die Verbandsversammlung ist der Dienstvorgesetzte 
des Verbandsvorstehers. Die Verbandsversammlung 
hat die Geschäftsführung des Verbandsvorstehers zu 
überwachen. Sie kann jederzeit vom Verbandsvorste-
her Bericht über die Angelegenheiten des Verbandes 
verlangen und Einsicht in die Bücher und Schriften 
des Verbandes nehmen.

(6) Die Verbandsversammlung gibt sich eine Geschäfts-
ordnung.

§ 8 - Sitzungen und Beschlussfassung der  
Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist mindestens zweimal 
im Jahr einzuberufen. Sie ist unverzüglich einzube-
rufen, wenn ein Zweckverbandsmitglied dies unter 
Angabe der zur Beratung zu stellenden Gegenstände 
verlangt. Die Verbandsversammlung wird durch den 
Vorsitzenden der Verbandsversammlung im Einver-
nehmen mit dem Verbandsvorsteher einberufen. 

(2) Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzungen der Ver-
bandsversammlung sind mindestens 10, frühestens 
jedoch 21 Tage vor der Sitzung öffentlich bekannt 
zu machen. Bei der Berechnung der Frist ist der Sit-
zungstag nicht zu berücksichtigen. In dringenden 
Fällen kann die Frist auf 5 Tage verkürzt werden.

(3) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffent-
lich, soweit durch Gesetz oder die Geschäftsordnung 
nach § 7 Abs. 6 nichts anderes bestimmt ist. § 48 GO 
NRW gilt entsprechend. 
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(4) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der satzungsgemäßen stimmbe-
rechtigten Mitgliederzahl (§ 7 Abs. 1) anwesend ist. 
Im Übrigen gelten die Regelungen des § 49 GO NRW 
entsprechend.

(5) Beschlüsse der Verbandsversammlung werden, so-
weit gesetzlich oder in dieser Satzung nichts ande-
res bestimmt ist, mit Stimmenmehrheit der von den 
Zweckverbandsmitgliedern abgegebenen Stimmen 
gefasst. Die Stimme eines Zweckverbandsmitgliedes 
wird durch die Mehrheit der Stimmen seiner Vertre-
ter in der Verbandsversammlung gebildet (§ 7 Abs. 
1 Satz 2 bis 4). Bei Stimmengleichheit der Stimmen 
der Verbandsmitglieder gilt der Beschlussvorschlag 
oder der Antrag als abgelehnt. Das Nähere regelt die 
Geschäftsordnung nach § 7 Abs. 6. Das Stimmrecht 
sollte nur aufgrund sachgerechter Erwägungen unter 
Berücksichtigung der Aufgaben des Verbandes und 
nicht willkürlich ausgeübt werden. Das Verfahren 
zur Stimmbildung des Zweckverbandsmitgliedes ge-
mäß Satz 2 bis 5 gilt auch für Beschlussfassungen nach 
Abs. 6 und Abs. 7.

(6) Beschlüsse über die Steuerung der Stoffströme oder 
die Nutzung der Anlagen, an denen die Zweckver-
bandsmitglieder unmittelbar oder mittelbar beteiligt 
sind, müssen mit einer Mehrheit von neun Zehnteln 
der von den Zweckverbandsmitgliedern abgegebenen 
Stimmen gefasst werden. Beschlüsse, die spezifische 
Stoffströme betreffen, die nur ein einzelnes Zweck-
verbandsmitglied übertragen hat, können nicht gegen 
die Stimme des betroffenen Zweckverbandsmitglie-
des gefasst werden (Vetorecht). 

(7) Beschlüsse zur Wahl des Vorsitzenden der Verbands-
versammlung und seines Stellvertreters (§ 7 Abs. 3) 
müssen mit einer Mehrheit von drei Vierteln der von 
den Zweckverbandsmitgliedern abgegebenen Stim-
men gefasst werden. Beschlüsse zum Beitritt eines 
weiteren Zweckverbandsmitgliedes oder zur Auflö-
sung des Verbandes sowie Beschlüsse zur Änderung 
der Aufgaben des Zweckverbandes (vgl. § 7 Abs. 4 a) 
der Satzung) müssen einstimmig gefasst werden. Im 
Übrigen gelten für das Verfahren die Regelungen des 
§ 50 GO NRW entsprechend. Für Beschlüsse über 
Satzungsänderungen, welche die in § 8 Abs. 5 bis 7 
festgelegten Stimmenverhältnisse betreffen, gelten die 
für die jeweiligen Beschlussarten festgelegten qualifi-
zierten Stimmenmehrheiten entsprechend. 

§ 9 - Verdienstausfall und Aufwandsentschädigung

(1) Die Vertreter in der Verbandsversammlung erhalten 
gemäß § 17 Abs. 1 GkG NRW einen angemessenen 
Ersatz ihrer Auslagen und des Verdienstausfalls in 
entsprechender Anwendung des § 45 GO NRW in 
der jeweils geltenden Fassung.

(2) Danach beträgt der Regelstundensatz grundsätzlich 
17,00 €, es sei denn, dass ersichtlich keine finanziel-
len Nachteile entstanden sind (§ 45 Abs. 2 S. 1 GO

NRW). Der Höchstbetrag, der bei dem Ersatz des 
Verdienstausfalls pro Stunde nicht überschritten wer-
den darf, beträgt 30,20 E (§ 45 Abs. 2 S. 3 GO NRW).

Einzelheiten werden in der Geschäftsordnung gere-
gelt.

§ 10 - Verbandsvorsteher

(1) Der Verbandsvorsteher wird von der Verbandsver-
sammlung aus dem Kreise der gesetzlichen Vertreter 
der zum Zweckverband gehörenden Gemeinden und 
Gemeindeverbände gewählt. 

(2) Der Verbandsvorsteher und sein Vertreter werden auf 
die Dauer von 2 Jahren von der Verbandsversamm-
lung gewählt, längstens aber für die Dauer des Haupt-
amtes. Eine Wiederwahl ist zulässig.

Der Vertreter des Verbandsvorstehers wird auf Vor-
schlag des jeweiligen den Verbandsvorsteher stellen-
den Verbandsmitgliedes aus dem Kreise der Beamten 
oder mit Zustimmung des Dienstvorgesetzten aus 
dem Kreise der allgemeinen Vertreter oder der lei-
tenden Bediensteten  der Verbandsmitglieder von der 
Verbandsversammlung gewählt.

(3) Der Verbandsvorsteher führt die laufenden Geschäfte 
sowie die übrige Verwaltung des Zweckverbandes 
nach Maßgabe der Gesetze, der Zweckverbandssat-
zung und der Beschlüsse der Verbandsversammlung. 
Er hat die Beschlüsse der Verbandsversammlung 
vorzubereiten und auszuführen. Zur Erfüllung die-
ser Aufgabe bedient er sich eines oder mehrerer Ge-
schäftsführer. Die Geschäftsführung ist gegenüber 
dem Verbandsvorsteher für die Erfüllung der Auf-
gaben verantwortlich. Sie wird von der Verbands-
versammlung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. 
Eine Wiederwahl ist zulässig. Einzelheiten regelt eine 
Geschäftsordnung für die Geschäftsführung.

(4) Der Verbandsvorsteher vertritt den Zweckverband 
gerichtlich und außergerichtlich. Er ist Dienstvorge-
setzter der Dienstkräfte des Zweckverbandes. 

(5) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflich-
tet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind 
vom Verbandsvorsteher oder seinem Vertreter und 
von der Geschäftsführung zu unterzeichnen. Im Üb-
rigen gilt § 64 Abs. 2 bis 4 GO NRW entsprechend.

§ 11 - Beiräte

(1) Die Verbandsversammlung kann Beiräte bilden. Die 
Beiräte beraten und unterstützen den Zweckver-
band bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Die Beiräte  
sollen die Bürgernähe des Zweckverbandes gewähr-
leisten und für eine Berücksichtigung der lokalen 
Belange sorgen. Die Verbandsversammlung bildet 
einen Strukturbeirat. Er berät den Zweckverband 
insbesondere in Fragen der operativ notwendigen 
Maßnahmen seitens der Verbandsmitglieder zur Ver-
wirklichung der Ziele des Zweckverbandes, z. B. zur 
Steuerung der Stoffströme und optimalen Nutzung 
und Auslastung der Anlagen sowie der Einrichtun-
gen des Zweckverbandes oder seiner Mitglieder (§ 4 
Abs. 7).
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(2) Die Beiräte haben das Recht, ihre Beratungsergeb-
nisse der Verbandsversammlung vorzulegen. Die 
vorgelegten Beratungsergebnisse müssen in der Ver-
bandsversammlung behandelt werden.

(3) Mitglieder der Beiräte können neben Vertretern der 
Verbandsmitglieder und Vertretern der operativ tä-
tigen kommunalen Unternehmen der Zweckver-
bandsmitglieder auch Vertreter von benachbarten 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und deren 
operativ tätigen kommunalen Unternehmen sein, die 
nicht oder noch nicht Mitglied des Zweckverbandes 
sind. Darüber hinaus können Vertreter von Institu-
tionen und Verbänden Mitglied in den Beiräten wer-
den, die selbst nicht dem Zweckverband angehören. 
Die Mitglieder der Beiräte werden auf Vorschlag der 
Verbandsmitglieder von der Verbandsversammlung 
gewählt. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung 
nach § 7 Abs. 6.

§ 12 - Personal

(1) Der Zweckverband hat gemäß § 17 Abs. 2 S. 1 GkG 
NRW das Recht, Beamte und Angestellte hauptamt-
lich oder nebenamtlich einzustellen.

(2) Die hauptamtlichen Bediensteten des Zweckver-
bandes sind im Falle seiner Auflösung oder einer 
Änderung der Zweckverbandsaufgaben, soweit die 
Dienst- bzw. Beschäftigungsverhältnisse nicht auf-
gelöst werden, von den Verbandsmitgliedern an-
teilig zu übernehmen. Die Regelung, von welchen 
Verbandsmitgliedern die einzelnen Bediensteten zu 
übernehmen sind, erfolgt spätestens gleichzeitig mit 
dem Beschluss über die Auflösung oder Aufgabenän-
derung des Zweckverbandes. § 128 des Rahmenge-
setzes zur Vereinheitlichung des Beamtenrechts (Be-
amtenrechtsrahmengesetz – BRRG) vom 1. Juli 1957 
(BGBl. I S. 667), neugefasst durch Bekanntmachung 
vom 31. März 1999 (BGBl. I S. 654), in der derzeit 
gültigen Fassung, ist zu beachten. Bei der Regelung 
ist das Verhältnis der Zahl der Einwohner aller Ver-
bandsmitglieder zu Grunde zu legen, soweit nicht die 
Verbandsmitglieder einvernehmlich etwas anderes 
bestimmen. Maßgeblich ist die vom Landesamt für 
Datenverarbeitung und Statistik NRW, Düsseldorf 
bzw. die vom Statistischen Landesamt Rheinland-
Pfalz, Bad Ems, veröffentlichte Einwohnerzahl zum 
30. Juni des Vorjahres. Im Falle der Auflösung des 
Zweckverbandes wird die Auflösung nicht vor Ab-
schluss der Regelung wirksam. Die Regelung erfolgt 
in Form eines Beschlusses der Verbandsversammlung 
gemäß § 7 Abs. 3 lit. s). Der Beschluss kann nur ein-
stimmig gefasst werden. 

§ 13 - Geschäftsstelle

Zum Zwecke der Wahrnehmung seiner Aufgaben kann 
der Zweckverband eine eigene Geschäftsstelle einrichten. 
Die Geschäftsstelle wird von der Geschäftsführung geleitet.

§ 14 - Deckung des Finanzbedarfs des Zweckverbands

(1) Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitglie-
dern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen, 

insbesondere Beiträge, zur Deckung des Finanzbe-
darfs nicht ausreichen. Die Umlage wird nach dem 
Verhältnis des Nutzens bemessen, den die einzelnen 
Verbandsmitglieder aus der Erfüllung der Aufgaben 
des Zweckverbandes haben. Die Umlage besteht aus 
den Verwaltungskosten sowie aus den konkreten 
Kosten, die aus der Erfüllung der dem Zweckverband 
übertragenen Aufgaben für das jeweilige Verbands-
mitglied resultieren. Die Berechnung der Umlage er-
folgt unter Beachtung der Anforderungen des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG NRW), in der jeweils 
gültigen Fassung. Die Umlage erfolgt ausschließlich 
zur Deckung der Kosten der dem Zweckverband 
nach § 4 übertragenen hoheitlichen Aufgaben als öf-
fentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Zur Berech-
nung der beiden Bestandteile der Umlage gelten die 
in den Absätzen 2 und 3 festgelegten Grundsätze.

(2) Maßstab für die Berechnung der Umlage für die Ver-
waltungskosten des Zweckverbandes ist die aus dem 
jeweiligen Gebiet des Zweckverbandsmitgliedes an-
gelieferte Abfallmenge in Tonnen und 10 % der be-
handelten Sickerwassermenge in Kubikmetern. Maß-
stab für die Berechnung der tatsächlichen Kosten, die 
für die Aufgabenerfüllung nach § 4 auf dem jeweili-
gen Stadt-, Kreis- bzw. Verbandsgebiet des Verbands-
mitglieds anfallen, ist die an den Verband angelieferte 
Abfallmenge in Tonnen aus dem jeweiligen Gebiet 
des Zweckverbandsmitgliedes. Die Kosten der vom 
Verband (mit-) betriebenen Abfallverwertungs- oder 
-beseitigungsanlagen werden im Maße ihrer Inan-
spruchnahme von den Zweckverbandsmitgliedern 
getragen.

(3) Für die Bemessung der Kosten für die Sickerwasser-
reinigung im Verbandsgebiet der Bundesstadt Bonn 
ist die behandelte Sickerwassermenge maßgebend.

(4) Maßstab für die Berechnung der Umlage für die Kos-
ten für Sammlung und Beförderung der Abfälle ist die 
gesammelte und transportierte Abfallmenge in Ton-
nen aus dem jeweiligen Gebiet des Zweckverbands-
mitgliedes.

(5) Maßstab für die Berechnung der Kosten für das Be-
hältermanagement ist die Stückzahl der Behälter. 

(6) Soweit die Notwendigkeit einer Umlage aus einer 
Aufgabenerfüllung des Zweckverbandes resultiert, 
die dieser lediglich für einzelne Verbandsmitglieder 
erfüllt, können nur diese hierfür zu einer Umlage he-
rangezogen werden. Absatz 2 gilt in diesem Fall ent-
sprechend, sofern keine abweichenden Regelungen 
oder Vereinbarungen bestehen.

§ 15 - Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

Für die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes fin-
den die Vorschriften für die Gemeinden sinngemäß An-
wendung mit Ausnahme der Vorschriften über die Aus-
legung der Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses 
sowie über die örtliche Rechnungsprüfung und den Ge-
samtabschluss (§ 18 Abs. 1 GkG NRW).
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§ 16 - Rechnungsprüfung

(1) Der Zweckverband bedient sich zur Durchführung 
seiner Prüfungsaufgaben eines unabhängigen Wirt-
schaftsprüfers. Die Festlegung auf einen Wirtschafts-
prüfer erfolgt durch die Verbandsversammlung (§ 7 
Abs. 4).

(2) Der Zweckverband kann weitergehende Prüfaufträge 
bei den Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmit-
glieder stellen oder diese an unabhängige Wirtschafts-
prüfer erteilen.

(3) Die Rechnungsprüfungsämter der am Zweckverband 
beteiligten Gebietskörperschaften sind berechtigt, 
Prüfungen aller Art aufgrund eines Auftrages durch 
den Rat oder den Kreistag, den Rechnungsprüfungs-
ausschuss oder den Oberbürgermeister bzw. den 
Landrat vorzunehmen. In diesem Zusammenhang 
sind sie befugt, Bücher, Belege sowie alle sonstigen 
Geschäftsunterlagen des Zweckverbandes einzusehen 
bzw. diese anzufordern. Von Seiten des Zweckver-
bandes sind ihnen dabei alle für die Prüfung notwen-
digen Auskünfte und Informationen zu geben sowie 
der Zugang zu allen EDV-Systemen (Hard- und Soft-
ware) – gegebenenfalls mit der Aktivierung spezieller 
Programmfunktionen – und der Zugriff auf alle digi-
talen Datenbestände oder sonstigen Informationsträ-
ger in Schrift, Bild oder Ton zu ermöglichen.

(4) Die überörtliche Prüfung ist Aufgabe der zuständigen 
Gemeindeprüfungsanstalt.

(5) Die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes leitet  
jeweils einen Abdruck des Berichts über das Er- 
gebnis der überörtlichen Prüfung (Aufsichtsprüfung) 
der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde des 
Landes Rheinland-Pfalz zu (Art. 3 Abs. 3 des Staats-
vertrages).

§ 17 - Anwendung der Vergabegrundsätze unterhalb 
der Schwellenwerte

Der Zweckverband gibt sich eine Vergabeordnung. 

§ 18 - Haftungsausschluss für Verpflichtungen vor 
Zweckverbandsgründung

Die Verbandsmitglieder stellen den Zweckverband von 
Ansprüchen, die in ihrer jeweiligen ausschließlichen Ver-
antwortung vor der Zweckverbandsgründung oder dem 
Beitritt dem Grunde nach entstanden sind, frei.

§ 19 - Aufnahme neuer Verbandsmitglieder, Ausschei-
den von Verbandsmitgliedern

(1) Dem Zweckverband können weitere Verbandsmit-
glieder beitreten. Dazu bedarf es einer Änderung der 
Zweckverbandssatzung.

(2) Der Austritt aus dem Zweckverband ist unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von einem Jahr zum Ende 
des Kalenderjahres möglich. Die Kündigung hat per 
Einschreiben zum Schluss des Geschäftsjahres zu er-
folgen. Eine Kündigung ist erstmals nach Ablauf von 
fünf Mitgliedsjahren möglich. Auch bei Austritt eines 

Zweckverbandsmitgliedes bedarf es einer Änderung 
der Zweckverbandssatzung.

(3) Abweichend von Abs. 2 S. 2 ist der Austritt des Land-
kreises Neuwied sowie des Rhein-Lahn-Kreises erst 
zum 31. Dezember 2027 möglich.

(4) Ein ausgeschiedenes Verbandsmitglied haftet auch 
nach seinem Austritt für Verbindlichkeiten des 
Zweckverbandes, die während seiner Mitgliedschaft 
entstanden sind, wenn und soweit sie auf seine beson-
dere Veranlassung eingegangen wurden. Der Zweck-
verband muss den Anspruch gegenüber dem ausge-
schiedenen Verbandsmitglied innerhalb von zwei 
Jahren nach dessen Ausscheiden geltend machen. Das 
ausgeschiedene Verbandsmitglied ist zudem zur Leis-
tung der für die Zeit bis zu seinem Aus-tritt festge-
setzten Umlagen nach § 14 verpflichtet.

(5) Die Regelungen des Absatzes 4 gelten sinngemäß, 
wenn ein Zweckverbandsmitglied seine Aufgaben-
übertragung nach § 4 ganz oder teilweise zurück-
nimmt. 

§ 20 - Auflösung des Zweckverbands

(1) Die Auflösung des Zweckverbandes kann nur ein-
stimmig beschlossen werden.

(2) Bei der Auflösung des Verbandes haben die Ver-
bandsmitglieder eine Vereinbarung  über die Ver-
wendung des Vermögens und über die Schulden des 
Verbandes zu treffen. Zugleich hat die Verbandsver-
sammlung Bestimmungen über die Übernahme etwa-
iger Verbindlichkeiten durch die Verbandsmitglieder 
zu treffen. Bei der Regelung ist das von dem jeweili-
gen Verbandsmitglied eingebrachte Vermögen sowie 
die Höhe seiner Umlage zu berücksichtigen. 

(3) Vor der Auflösung hat die Verbandsversammlung 
eine Regelung zur Übernahme des Personals gemäß 
§ 12 Abs. 2 zu treffen.

(4) Vor der Auflösung des Zweckverbandes hat die Auf-
sichtsbehörde des Landes NRW das Einvernehmen 
mit der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde des 
Landes Rheinland-Pfalz herbeizuführen. 

§ 21 - Aufsichtsbehörde, öffentliche  
Bekanntmachungen

(1) Zuständige Aufsichtsbehörde gemäß Art. 3 Abs. 1 des 
Staatsvertrages i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 1 GkG NRW 
ist die Bezirksregierung Köln.

(2) Die Zweckverbandssatzung und ihre Änderungen 
werden von der Aufsichtsbehörde im Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk Köln bekannt gemacht.

(3) Alle anderen Satzungen, ortsrechtlichen Bestimmun-
gen und sonstigen Bekanntmachungen werden im 
Amtsblatt der Bundesstadt Bonn bekannt gemacht.
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§ 22 - Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Veröf-
fentlichung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln 
in Kraft.

Anlage 1

(Liste der Abfallfraktionen, die von den Zweckver-
bandsmitgliedern gemäß § 4 auf den Zweckverband über-
tragen werden) 

Die Aufzählung der Abfallfraktionen erfolgt nach den 
Abfallschlüsseln der Verordnung über das Europäische 
Abfallverzeichnis (Abfall-Verzeichnis-Verordnung – 
AVV), verkündet als Art. 1 VO zur Umsetzung des Eu-
ropäischen Abfallverzeichnisses vom 10. Dezember 2001 
(BGBl I S. 3379), in der jeweils gültigen Fassung. 

Bundesstadt Bonn:

–  § 4 Abs. 2a) aa): Abfallschlüssel 20 03 07 (Sperrmüll)

–  § 4 Abs. 2a) bb): Abfallschlüssel 19 07 02 und 19 07 03 
(Deponiesickerwasser)

–  § 4 Abs. 2a) cc): Abfallschlüssel 20 03 und 18 01 (An-
dere Siedlungsabfälle)

– 20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle

– 20 03 02 Marktabfälle

– 20 03 03 Straßenkehricht

– 20 03 99 Siedlungsabfälle a. n. g. 

– 18 01 01 spitze oder scharfe Gegenstände (Abfälle aus 
der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vor-
beugung von Krankheiten beim Menschen) 

– 18 01 04 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung 
aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen An-
forderungen gestellt werden

–  § 4 Abs. 2a) dd): Abfallschlüssel 20 01 01 (Papier und 
Pappe)

Rhein-Sieg-Kreis:

– § 4 Abs. 2 b) aa): Abfallschlüssel 20 03 07 (Sperrmüll)

– § 4 Abs. 2 b) bb): Abfallschlüssel 20 03 (Andere Sied-
lungsabfälle)

– 20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle

– 20 03 02 Marktabfälle

– 20 03 99 Siedlungsabfälle a. n. g. 

– 18 01 01 spitze oder scharfe Gegenstände (Abfälle aus 
der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vor-
beugung von Krankheiten beim Menschen)  

– 18 01 04 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung 
aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen An-
forderungen gestellt werden 

–  § 4 Abs  2 b) cc): Abfallschlüssel 20 01 01 (Papier und 
Pappe)

– § 4 Abs. 2 b) dd) Bioabfälle, Abfallschlüssel 20 01 und 
20 02

– 20 01 08 biologisch abbaubare Küchen- und Kan-
tinenabfälle

– 20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle

Kreis Neuwied:

– § 4 Abs. 2 c) aa) Bioabfälle, Abfallschlüssel 20 01 und 
20 02

– 20 01 08 biologisch abbaubare Küchen- und Kan-
tinenabfälle

– 20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle 

– § 4 Abs. 2 c) bb) Sammlung aus Abfallschlüssel 20 01 
(getrennt gesammelte Fraktion), 20 02 (Garten- und 
Parkabfälle) und 20 03 (Andere Siedlungsabfälle)

– 20 01 08 biologisch abbaubare Küchen- und Kan-
tinenabfälle

– 20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle

– 20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle

Rhein-Lahn-Kreis:

– § 4 Abs. 2 d) Verwertung aus Abfallschlüssel 20 01 
[(Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)]

– 20 01 01 Papier und Pappe / Karton

Anlage 2

Anlagen und öffentliche Einrichtungen der Mitglieder 
des Zweckverbandes: 

– Müllverbrennungsanlage MVA Bonn

– Abfallwirtschaftszentrum Singhofen mit BA

Genehmigung und Bekanntmachung

Die vorstehende, von der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes „Rheinische Entsorgungs-Koopera-
tion“ (REK) in ihrer Sitzung am 27. März 2015 beschlos-
sene, Satzung des Zweckverbandes REK in der Fassung 
der 4. Änderung wird hiermit gemäß § 20 Abs. 4 i. V. m. § 
11 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-
arbeit (GkG NRW) in der zurzeit geltenden Fassung 
(SGV NRW 202) und Artikel 3 Abs. 2 des Staatsvertrages 
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Land 
Rheinland-Pfalz über Zweckverbände, öffentlich-recht-
liche Vereinbarungen, kommunale Arbeitsgemeinschaf-
ten und Wasser- und Bodenverbände vom 19. Juni 1972 
aufsichtsbehördlich genehmigt und öffentlich bekannt 
gemacht.

Die 4. Änderung zur Verbandssatzung des Zweckver-
bandes REK tritt, vorbehaltlich der Genehmigung des 
Dringlichkeitsbeschlusses vom 8. Mai 2015 durch die Ver-
bandsversammlung des REK in analoger Anwendung des 
§ 60 Abs. 1 GO NRW, gemäß § 20 Abs. 4 i. V. m. § 11
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Abs. 2 GkG NRW und gemäß § 22 der Verbands-
satzungam Tage nach der öffentlichen Bekanntma-
chung in diesem Veröffentlichungsblatt in Kraft.

Köln, den 12. Juni 2015
Bezirksregierung Köln  
Az. 31.1.1.6.2-REK/4

Im Auftrag 
gez.  B a l l a s t

ABl. Reg. K 2015, S. 218

281. Denkmalschutz 
 h i e r :  Baudenkmal „Kármán-Forum“ Aachen 
 Unterschutzstellung von Landes- und Bundesbauten

Bezirksregierung Köln Köln, den 10. Juni 2015 
Az. 35.4.15-01.75

Ich habe die Stadt Aachen veranlasst, folgendes Objekt in 
die Denkmalliste einzutragen:

Objekt: Baudenkmal  
 Kármán-Forum,  
 Eilfschornsteinstraße 7-15, Aachen  
 Gemarkung Aachen, Flur 82, Flurstücke 2137,  
 2138, 2140, 2188, 2189

Die Eintragung erfolgte bei der Stadt Aachen am 16. April 
2015 unter der lfde. Nr. 03598.

Im Auftrag 
gez.  S c h m i t z 

ABl. Reg. K 2015, S. 227

282.   Kündigung der öffentlich-rechtlichen
Vereinbarung über die Beschulung der Schüler der 

Sonderschulen für Lernbehinderte aus den 
Gemeinden Inden und Langerwehe in der Stadt 

Eschweiler vom 2. Juli 2003

Bekanntmachung

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 2. Juli 2003 
zwischen der Stadt Eschweiler und den Gemeinden In-
den und Langerwehe über die Beschulung der Schüler 
der Sonderschulen für Lernbehinderte wurde seitens der 
Gemeinde Inden am 21. Januar 2015 und seitens der Ge-
meinde Langerwehe am 16. Juli 2014 zum 31. Juli 2015 
gekündigt. 

Die Kündigung der öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung wird in analoger Anwendung des § 24 Abs. 4 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG 
NRW) zum 31. Juli 2015 wirksam.

Köln, den 9. Juni 2015 
Bezirksregierung Köln  
Az. 48.02

Im Auftrag 
gez.  N i c k e l 

ABl. Reg. K 2015, S. 227

283.    Genehmigungsverfahren gemäß BImSchG 
   und UVPG für die Firma Basell Polyolefine GmbH, 
  Werk Wesseling, Änderung des Kraftwerkes (OUP)

Bezirksregierung Köln  Köln, den 9. Juni 2015 
Az. 300-53.0040/14/1.1-16-Krö

Gemäß § 3a Satz 2 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) vom 5. September 2001 
(BGBl. I S. 2350) in der zurzeit gültigen Fassung (BGBl. I 
S. 2756) wird hiermit folgendes bekannt gegeben:

Die Firma Basell Polyolefine GmbH, Brühler Straße 6 
in 50389 Wesseling hat folgendes Vorhaben im Werk Wes-
seling, Gemarkung Köln, Rondorf-Land, Flur 45, Flur-
stücke 23, 33, 34 und 45 beantragt:

Antrag nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) zur wesentlichen Änderung des Kraftwerks 
(OUP).

Der Genehmigungsantrag beinhaltet den Einsatz von 
Cracker-Restgas als Brennstoff sowie den Wegfall der 
Kraton-Abluft als Verbrennungsluft.

Bei dem o. a. Antrag handelt es sich um ein Vorhaben 
nach Nr. 1.1.1, Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).

Für das beantragte Vorhaben war daher nach § 1 Abs. 3 
der 9. Bundesimmissionsschutzverordnung (9. BImSchV) 
in Verbindung mit § 3e UVPG und der Anlage 2 zum 
UVPG zu prüfen, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen auf die in § 1a der 9. BImSchV ge-
nannten Schutzgüter haben kann.

Die Prüfung des Vorhabens hat ergeben, dass durch 
die wesentliche Änderung keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen hervorgerufen werden können. Es besteht 
daher keine Verpflichtung zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung.

Im Auftrag 
gez.  K r ö g e r 

ABl. Reg. K 2015, S. 227

284. Ergebnis der Vorprüfung des Einzelfalls gemäß  
§ 3a UVPG im Genehmigungsverfahren nach dem  
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für die 

Firma Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA,  
Alfred-Keller-Straße 55, 53721 Siegburg 

– Änderung von Lagerflächen –

Bezirksregierung Köln  Köln, den 22. Juni 2015 
Az. 53.0023/15/4.10

Auf der Grundlage des § 3a des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit Fol-
gendes öffentliches bekannt gegeben:

Die Firma Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA 
beantragt gemäß § 16 BImSchG die Genehmigung zur 
wesentlichen Änderung der Lagerflächen 194, 153.6 und 
50.2 entsprechend Nr. 4.10 Anhang 1, Verfahrensart G, 
der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) auf dem Werksgelände in 53721 Siegburg, 
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Gemarkung Siegburg, Flur 3, Flurstück 2562, 1557/54 
und Gemarkung Wolsdorf, Flur 4, Flurstück 1662, 1668.

Bei dem vorliegenden Antrag handelt es sich um ein 
Vorhaben nach Nr. 4.4 Spalte 2 der Anlage 1 des UVPG.

Es musste daher gemäß § 3c/e UVPG geprüft werden, ob 
das Vorhaben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 
die in § 2 Abs. 1 UVPG bzw. § 1a der Verordnung über 
das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) genannten 
Schutzgüter haben kann.

Die Prüfung des Vorhabens hat ergeben, dass erhebli-
che nachteilige Auswirkungen nicht zu erwarten sind und 
somit eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erfor-
derlich ist.

Im Auftrag 
gez.  B e l l a h n 

ABl. Reg. K 2015, S. 227

C Rechtsvorschriften und 
 Bekanntmachungen anderer Behörden 
 und Dienststellen
285. 1. Beschlussfassung über den geprüften 
 Jahresabschluss des Volkshochschulzweckverbandes 
 Bergisch Land für das Haushaltsjahr 2010 und 
 Entlastung des Verbandsvorstehers

Die Verbandsversammlung stellt gemäß § 96 (1) GO 
NRW in Verbindung mit § 18 GkG und § 6 (1) Buchstabe 
f) der Verbandssatzung den von ihr geprüften Jahresab-
schluss des Volkshochschulzweckverbandes Bergisch 
Land für das Haushaltsjahr 2010 fest und beschließt ein-
stimmig, den Jahresüberschuss in Höhe von 16.457,44 E  
der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Dem Verbandsvorsteher wird für das Haushaltsjahr 
2010 Entlastung erteilt.

Die Verbandsversammlung fasst das Ergebnis ihrer Be-
ratung über die Prüfung des Jahresabschlusses in folgen-
dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zusammen:

Bestätigungsvermerk der Verbandsversammlung

Die Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - be-
stehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, 
Teilrechnungen und Anhang sowie den Lagebericht - der 
VHS für das Haushaltsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 
2010 geprüft. In die Prüfung wurden die Buchführung, 
die Inventur, das Inventar und die Übersicht der örtlich 
festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände 
einbezogen. Die Inventur, die Buchführung sowie die 
Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderecht-
lichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den 
ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonsti-
gen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verant-
wortung des Verbandvorstehers der VHS. Die Aufgabe 
der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der 
Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten 
Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über 
den Lagebericht abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 1 
GO NRW und in Anlehnung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzufüh-
ren, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld der VHS sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich fest-
gelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des 
Verbandvorstehers der VHS sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts. Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass 
die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die 
Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach der Beurteilung der Rechnungsprüfung aufgrund 
der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie 
ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Be-
stimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der VHS.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der VHS und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Der Bestätigungsvermerk wird mit folgenden Hinwei-
sen versehen:

Die Regelung in der Satzung des Zweckverbandes, bei 
der Verbandsumlage am Jahresende eine Abrechnung 
vorzunehmen, widerspricht dem geltenden Haushalts-
recht. Die Höhe der Verbandsumlage wird in der Haus-
haltssatzung festgelegt und von der Kommunalaufsicht 
genehmigt. Eine unterjährige Anpassung ist nur über eine 
Nachtragshaushaltssatzung möglich. Die Formulierung 
in der Verbandssatzung ist anzupassen.

Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 
2007 wurde keine Inventur durchgeführt und ist unver-
züglich nachzuholen.

Die seit Einführung des NKF verpflichtend vorge-
schriebene Dienstanweisung nach § 31 GemHVO zu Si-
cherheitsstandards und interner Aufsicht in der Finanz-
buchhaltung ist erst am 1. Januar 2013 in Kraft getreten.
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Der Jahresabschluss 2010 wurde gegenüber der gesetz-
lichen Regelung erheblich verspätet erstellt. Ein Zeitplan, 
wann die gesetzliche Zeitvorgabe wieder eingehalten 
wird, ist aufzustellen.

Leichlingen, 28. Mai 2015

gez. Silke  R i e m s c h e i d 
Vorsitzende der Verbandsversammlung 

des Volkshochschulzweckverbandes Bergisch Land

2. Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss über den Jahresabschluss 
2010 und die Entlastung des Verbandsvorstehers wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Wermelskirchen, den 3. Juni 2015

Der Verbandsvorsteher 
In Vertretung: 
gez.  M i e s e n 

Volkshochschuldirektor

ABl. Reg. K 2015, S. 228

286. Einladung und Tagesordnung zur 
 Verbandsversammlung des Zweckverbandes für die 
 Kreissparkasse Köln

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für 
die Kreissparkasse Köln ist zum

23. Juni 2015, 11.00 Uhr,

zu der im KonferenzCenter 2. OG, Raum 1, der Kreis-
sparkasse Köln, Neumarkt 18-24, 50667 Köln, stattfin-
denden  Sitzung eingeladen worden.

Tagesordnung

A. Öffentlicher Teil

1. Wahl eines ordentlichen Mitglieds des Verwal-
tungsrates der Kreissparkasse Köln

2. Wahl eines stellvertretenden Mitglieds des Ver-
waltungsrates der Kreissparkasse Köln

3. Vorlage des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes 2014 der Kreissparkasse Köln mit dem 
Bestätigungsvermerk der Prüfungsstelle des 
Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes

4. Entlastung der Organe der Kreissparkasse Köln 
für das Jahr 2014 (Verwaltungsrat, Vorstand)

5. Beschluss über die Verwendung des Jahresüber-
schusses 2014 der Kreissparkasse Köln

B Nicht-Öffentlicher Teil

6. Bericht aus der Kreissparkasse Köln

7. Verschiedenes

Köln, den 10. Juni 2015

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung 
gez. Landrat Dr. Hermann-Josef  T e b r o k e 

ABl. Reg. K 2015, S. 229

287. Aufgebot von Sparkassenbüchern 
 h i e r :  Sparkasse Aachen

Zum Zwecke der Kraftloserklärung werden die abhan-
den gekommenen Sparkassenbücher der Sparkasse Aa-
chen zu folgenden Konten aufgeboten: Kontonummer: 
321412132.

Der Inhaber der Urkunde wird aufgefordert, seine 
Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bis zum

3. September 2015

beim Vorstand der Sparkasse Aachen, Friedrich-Wilhelm-
Platz 1-4, 52062 Aachen, anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Aachen, den 3. Juni 2015

Sparkasse Aachen 
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2015, S. 229

288. Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern 
 h i e r :  Sparkasse Aachen

Gemäß AVV zum Sparkassengesetz NRW werden 
hiermit die Sparkassenbücher der Sparkasse Aachen zu 
folgenden Konten für kraftlos erklärt: Kontonummer: 
3070371459, 309082956, 399674530, 3072349479.

Aachen, den 9. Juni 2015

Sparkasse Aachen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2015, S. 229

289. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 3000464523 
ausgestellt von der Kreissparkasse Euskirchen, wird ge-
mäß AVV zum Sparkassengesetz Teil 2 Abschnitt 6 für 
kraftlos erklärt.

Euskirchen, den 10. Juni 2015

Kreissparkasse Euskirchen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2015, S. 229

290. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 3000490643 
ausgestellt von der Kreissparkasse Euskirchen, wird ge-
mäß AVV zum Sparkassengesetz Teil 2 Abschnitt 6 für 
kraftlos erklärt.

Euskirchen, den 10. Juni 2015

Kreissparkasse Euskirchen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2015, S. 229
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291.  Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 4000058216 
ausgestellt von der Kreissparkasse Euskirchen, wird ge-
mäß AVV zum Sparkassengesetz Teil 2 Abschnitt 6 für 
kraftlos erklärt.

Euskirchen, den 10. Juni 2015

Kreissparkasse Euskirchen 
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2015, S. 230

292.  Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 4213913017 
ausgestellt von der Kreissparkasse Euskirchen, wird ge-
mäß AVV zum Sparkassengesetz Teil 2 Abschnitt 6 für 
kraftlos erklärt.

Euskirchen, den 10. Juni 2015

Kreissparkasse Euskirchen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2015, S. 230

E Sonstige Mitteilungen
293. Liquidation 
 h i e r :  Deutsch-Zyprisches Forum e. V., Köln

Der Verein „Deutsch-Zyprisches Forum e. V.“, mit Sitz 
in Köln (VR 13299) Amtsgericht Köln, ist aufgelöst.

Die Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, sich 
bei ihm zu melden.

Der Liquidator 
ABl. Reg. K 2015, S. 230

294. Liquidation 
 h i e r :  Verein „Freunde und Förderer der 
 Waldorfpädagogik Rhein-Berg e. V.“

Der Verein „Freunde und Förderer der Waldorfpäda-
gogik Rhein-Berg e. V.“, (VR 2727) Amtsgericht Siegburg, 
ist aufgelöst und befindet sich in Liquidation. Die Gläubi-
ger werden aufgefordert, sich bei dem Verein zu melden.

Die Liquidatoren 
ABl. Reg. K 2015, S. 230

295. Liquidation 
 h i e r :  St. Hubertus-Bogenschützengesellschaft 
 1903 e. V. Eschweiler-Oberröthgen

Die „St. Hubertus-Bogenschützengesellschaft 1903 e. V. 
Eschweiler-Oberröthgen“, Amtsgericht Aachen (VR 
50304), ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
vom 28. Mai 2015 aufgelöst. Gläubiger werden gebeten, 
ihre Ansprüche bei den Liquidatoren geltend zu machen.

Die Liquidatoren
ABl. Reg. K 2015, S. 230
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